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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

   
   

1. BGB: Begriff der Familienangehörigen bei § 577a 
Urteil vom 10.07.2024, Az: VIII ZR 276/23  

2. BeurkG: Beurkundungen mit vollmachtslosen Vertretern 
Beschluss vom 08.07.2024, Az: NotSt(Brfg) 3/23  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
 
1. BGB: Begriff der Familienangehörigen bei § 577a 

Urteil vom 10.07.2024, Az: VIII ZR 276/23 
Als Familienangehörige im Sinne des § 577a Abs. 1a Satz 2 BGB (Ausnahme von der 
Kündigungsbeschränkung bei einem Wohnungserwerb) sind - ebenso wie im Falle der 
Eigenbedarfskündigung gemäß § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB - ausschließlich diejenigen 
Personen anzusehen, denen ein Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen Gründen 
gemäß § 383 ZPO , § 52 StPO zusteht. Ein entfernterer Verwandter, der - wie ein 
Cousin - hiernach nicht zur Zeugnisverweigerung berechtigt ist, gehört deshalb selbst 
im Falle einer engen persönlichen Verbundenheit nicht zu dem von den vorbezeichne-
ten Bestimmungen privilegierten Personenkreis (Fortführung der Senatsurteile vom 2. 
September 2020 - VIII ZR 35/19 , NJW 2021, 620 Rn. 19 f.; vom 27. Januar 2010 - 
VIII ZR 159/09 , BGHZ 184, 138 Rn. 22 ). 
 

  

2. BeurkG: Beurkundungen mit vollmachtslosen Vertretern 
Beschluss vom 08.07.2024, Az: NotSt(Brfg) 3/23 
Soweit die Richtlinien der Notarkammer für die Amtspflichten und sonstigen Pflichten 
ihrer Mitglieder vorsehen, dass eine systematische Beurkundung mit vollmachtlosen 
Vertretern in der Regel unzulässig ist, kann dies nicht als ein über die gesetzliche Re-
gelung des § 17 Abs. 2a Satz 2 Nr. 1 BeurkG hinausgehendes Verbot verstanden wer-
den. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Gestaltung des Beurkundungsverfah-
rens, soweit der Schutzzweck des § 17 Abs. 2a Satz 2 Nr. 1 BeurkG , die Verbesse-
rung des Verbraucherschutzes durch die notarielle Verfahrensgestaltung, betroffen ist. 
Insoweit verbleibt es bei dem bereits in der gesetzlichen Regelung des § 17 Abs. 2a 
Satz 2 Nr. 1 BeurkG angelegten grundsätzlichen Verbot, Verbraucher durch einen 
vollmachtlosen Vertreter, der keine Vertrauensperson ist, vertreten zu lassen. 
  

 

 


